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Bundesland 

Kärnten 

Kurztitel 

Kärntner Stadtbeamtengesetz 1993 - K-StBG 

Kundmachungsorgan 

LGBl.Nr. 115/1993 zuletzt geändert durch LGBl.Nr. 69/2019 

Typ 

LG 

§/Artikel/Anlage 

§ 90 

Inkrafttretensdatum 

01.01.1994 

Außerkrafttretensdatum 

31.12.2024 

Abkürzung 

K-StBG 

Index 

22 Dienst- und Personalvertretungsrecht der Gemeindebediensteten 

Beachte zur ganzen Rechtsvorschrift 

Der Erfassungsstichtag ist der 1.1. 2020, weitere Novellen sind erst ab diesem Zeitpunkt im RIS 
historisch erfasst. 

Text 

9. Abschnitt 
Übertritt und Versetzung in den Ruhestand 

§ 90 
Übertritt in den Ruhestand 

Der Beamte tritt mit Ablauf des 65. Jahres nach dem Jahr seiner Geburt in den Ruhestand. 

Im RIS seit 
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